
  

  19.1.2026 -   Entscheidungen Leitsätze  

Bundesgerichtshof, Beschluss v. 8.10.2025 – XII ZB 503/24

1. Stützt der Anspruchsteller einen Verletzungsunterlassungsanspruch nach §§ 823, 1004 BGB auf
einen Sachverhalt, der den Tatbestand von § 1 GewSchG erfüllt, ergibt sich hieraus nach §§ 111
Nr. 6, 210 FamFG die zwingende funktionelle Zuständigkeit des Familiengerichts. Es besteht für
den Anspruchsteller im persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Gewaltschutzgesetzes
kein Wahlrecht, den Erlass von im Gewaltschutzverfahren möglichen Schutzanordnungen entweder
vor den Familiengerichten oder - unter Verzicht auf die verfahrensrechtlichen Besonderheiten des
Gewaltschutzgesetzes - vor den allgemeinen Zivilgerichten geltend zu machen.

2. Wird dem Familiengericht durch eine fehlerhafte, aber nach § 17a II S. 3 und VI GVG bindende
Verweisung eine allgemeine Zivilsache aufgedrängt, hat es die volle Rechtsschutzfunktion zu
übernehmen, die eigentlich der verweisende Spruchkörper für bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten
wahrzunehmen gehabt hätte. Es hat den geltend gemachten Anspruch - unter Anwendung der dem
Rechtsschutzbedürfnis des Anspruchstellers und dem Verfahrensgegenstand am ehesten gerecht
werdenden Verfahrensvorschriften seiner eigenen Gerichtsbarkeit - materiell-rechtlich zu prüfen
und zu bescheiden (Fortführung des Senatsbeschlusses v. 18.9.2024 - XII ZR 116/23 -, FamRZ
2025, 42 {FamRZ-digital | FamRZ bei juris}.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird demnächst veröffentlicht in FamRZ 2026, m. Anm. Uwe
Grohmann.
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